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Regionalplanung  
Die festgesetzten Obergrenzen entsprechen der städtebaulichen Zielvorstellung 
des Ursprungsbebauungsplanes zur Entwicklung der durch den Geltungsbereich 
umfassten Flächen. Die Nutzungen sind im Bestand bereits realisiert worden und 
sollen mit dem vorliegenden Bebauungsplan gesichert werden.  
 
Der nebenstehende Vorschlag zur Änderung der getroffenen Festsetzung 
entspricht in ihrer möglichen Umsetzung voraussichtlich nicht dem Regionalen 
Raumordnungsprogram für den Landkreis Osnabrück – Teilfortschreibung 
Einzelhandel. Die vorgeschlagene Anpassung würde eine Gesamtverkaufsfläche 
ermöglichen, die über die in der Teilfortschreibung Einzelhandel definierte 
Gesamtverkaufsfläche hinausgeht. Gleichwohl der Landkreis die Auffassung 
vertritt, dass die Baugrenzen im Ursprungsplan nicht annehmen lassen, dass 
eine über die in der Teilfortschreibung Einzelhandel definierte 
Gesamtverkaufsfläche entstehen würde, wäre dies planungsrechtlich möglich. 
Der Bebauungsplan würde damit nicht allein der Bestandssicherung dienen. Die 
Gemeinde beabsichtigt jedoch parallel die Möglichkeit der Erweiterung der im 
Regionalen Raumordnungsprogram für den Landkreis Osnabrück – 
Teilfortschreibung Einzelhandel definierten Gesamtverkaufsfläche für die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 „Sondergebiet III - Großflächiger 
Einzelhandel an der Bramscher Straße“ zu nutzen. Mit einer zulässigen 
Verkaufsflächenvergrößerung im Ursprungsplan (2. Änderung) wird eine 
Reduzierung der Erweiterungsmöglichkeiten bewirkt.  
Der Anregung wird daher nicht gefolgt.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Bauleitplanung keine 
Bedenken gegen die Änderung des Bebauungsplanes bestehen.  
 
Der Satzungstext wird um die Benennung der Verfahrensart (§ 13 BauGB) 
ergänzt.  
 
Die fehlenden Rechtsgrundlagen werden ergänzt.  
 
 
Dem redaktionellen Hinweis wird gefolgt. Der Zusatz „örtliche Bauvorschriften“ 
wird aus dem Titel des Bebauungsplanes entfernt.  
 
 
Untere Denkmalbehörde 
In der Begründung wird ein Hinweis auf die generelle Melde- und 
Sicherungspflicht archäologischer Bodenfunde ergänzt.  
 
 
Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 
In die Begründung wird ein Hinweis ergänzt, dass in diesem Bereich keine 
unzulässigen Geruchsimmissionen durch Tierhaltung zu erwarten sind. 
 
 
 
Bauaufsicht Innenbereich 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Fachdienst Kreisstraßen 
Die nebenstehenden Bedenken betreffen das Straßenverkehrsrecht und können 
auf Ebene des Bebauungsplanes nicht behandelt werden. Der Bebauungsplan 
umfasst den Zufahrtsbereich sowie Teile des südlichen Verlaufs des Fuß- und 
Radweges. Die Flächen sind ausreichend dimensioniert, um eventuell 
notwendige Maßnahmen umsetzen zu können.  
Im Rahmen der Verkehrsschau vom 04.10.2018 ist die Erstellung einer 
detaillierten Unfallauswertung vereinbart worden. Diese belegt, dass sich 
zwischen 2018 und 2020 innerhalb des Geltungsbereiches im geringen Umfang 
Unfälle ereignet haben. Im Jahr 2018 wurden zwei Verkehrsunfälle im 
Zufahrtsbereich mit Radfahrern dokumentiert. In den Folgejahren wurden 
ausschließlich Sachschäden aufgenommen.  
Ausgehend von der zwischenzeitlich fertiggestellten Auswirkungsanalyse ist 
festzustellen, dass die geplante Erweiterung und Modernisierung des 
Marktstandortes in erster Linie der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der 
langfristigen Standortsicherung dienen. Das Vorhaben führt gemäß dem 
Gutachten im Saldo nicht zu nennenswerten zusätzlichen Pkw-Bewegungen auf 
dem Grundstück bzw. innerhalb des vorhandenen Standortverbundes.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
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In der Begründung wird als Anhang eine genaue Abgrenzung des 
Plangeltungsbereiches mit entsprechendem Verfahrensvermerk ergänzt.  
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In die Begründung wird ein Hinweis auf Geruchs-, Lärm- und Staubimmissionen 
ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bg/We-22197011-01 EW-B-Plan-TÖB / 01.03.2023 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bg/We-22197011-01 EW-B-Plan-TÖB / 01.03.2023 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bg/We-22197011-01 EW-B-Plan-TÖB / 01.03.2023 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Seitens der 
Raumordnungsbehörde, dem Landkreis Osnabrück, ist eine raumordnerische 
Beurteilung mit positivem Ergebnis durchgeführt worden. 
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Die Stellungnahme sowie die beiliegenden Bestandspläne werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Boden 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Baugrund 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Standort der 
Erdfallgefährdungskategorie 2 zuzuordnen ist und der Hinweis zu den 
Baugrundverhältnissen keine geotechnische Baugrunderkundung /  
-untersuchung ersetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise 
Der Hinweis auf den NIBIS-Kartenserver wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bg/We-22197011-01 EW-B-Plan-TÖB / 01.03.2023 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der Distanz des Bauvorhabens 
zu den nächsten Vodafone Richtfunkverbindungen keine Störungen zu erwarten 
sind. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Staatlichen 
Gewerbeaufsichtsamtes Osnabrück nicht betroffen sind.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben außerhalb des 
Verbandsgebietes liegt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Erdgas Münster GmbH im Bereich des 
Plangebietes keine Anlagen betreibt und zurzeit auch keine Planungsabsichten 
bestehen.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Nowega GmbH im Bereich des 
Plangebietes keine Anlagen betreibt und zurzeit auch keine Planungsabsichten 
bestehen.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine 
Telekommunikationslinien der Telekom befinden. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine 
Höchstspannungsleitungen der Amprion GmbH befinden und zurzeit auch keine 
Planungsabsichten bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bg/We-22197011-01 EW-B-Plan-TÖB / 01.03.2023 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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